	Übersicht: Untersuchungen nach ArbMedVV

	Untersuchung
	Definition
	Fallgruppe

	Angebotsuntersuchung
	Angebotsuntersuchungen müssen dem Beschäftigten angeboten werden, die Durchführung ist aber nicht verpflichtend.

	Betroffen sind Tätigkeiten mit
· Gefahrstoffen – etwa in Laboren –, oder denken Sie z. B. an Arbeitnehmer, die bei Reaktortransporten eingesetzt werden, 
· biologischen Arbeitsstoffen – etwa mit Viren,
· physikalischen Einwirkungen.

	Pflichtuntersuchung
	Die Durchführung von Pflichtuntersuchungen ist für Ihren Dienstherrn zwingend vorgeschrieben. Hierbei gibt es zudem eine Dokumentationspflicht (Vorsorgedatei). Die Untersuchung ist Voraussetzung für den Tätigkeitsbeginn.
	

	Wunschuntersuchung nach § 11 ArbSchG
	Wunschuntersuchungen hat Ihr Dienstherr dem Arbeitnehmer zu ermöglichen.
	Betroffen sind beispielsweise Tätigkeiten mit besonderer Muskel-Skelett-Belastung.



